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4. ÄNDERUNG 

DES BEBAUUNGSPLANES 

für das 

Gewerbegebiet Polling 

M 1 : 1000 

Fertigungsdatum: Entwurf am 
geändert am 
geändert am 
geändert am 

21.07.1994 
14.09.1995 
28.03.1996 
15.05.1996 

Planverfasser: Wolfgang Scholz 
Architekt, Dipl.Ing-(FH) 
Lexstraße 4 
84570 Polling 
Tel.: 08633/7253 
Fax : 08633/6223 

Polling, 
0 2, Juli 1995 

om 



Als Grundlage gelten die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Gewerbegebiet Polling, 
genehmigt mit Bescheid vom 11.05.1984 
Az.: 61-610/2 Sg.35 tg durch das Landrats¬ 
amt Mühldorf, 
ergänzt durch die 1. — 3 Änderung der Fest¬ 
setzungen des Bebauungsplanes. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird durch die 4. Änderung nicht berührt. 

Festsetzungen durch Planzeichen und Text 

Geltungsbereich der 4. Änderung 

Baugrenze 

-«Sr Firstrichtung 

Baukörper L/B wird aufgehoben 

aufzuhebende Grundstücksgrenzen 

Fl.-Nr. 390 Bei Fl.-Nr. 390 werden bei den angegebenen 
Standorten folgende max. Bauhöhen festgesetzt. 

Das Gebäude Nr. 1, darf nicht höher 
als die bestehenden Gebäude werden. 

Bei Gebäude Nr. 3 wird eine max. Bauhöhe von 
394,80 mü. NN festgesetzt. Der Bezugspunkt 
hierfür ist die Fundament-OK. bei Mast Nr. 17 
390,93 m ü. NN. 

Gebäude - Nr. 

Im Falle größerer Leitungsanforderungen kann 
es erforderlich werden, auf den einzelnen 
Gewerbegrundstückspar zel1en Trafostationen 
zu errichten. 
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Maßentnahme: 

Die durch die 110 kV Freileitung verursachten 
magnetischen Felder bewegen sich im Abstand 
von 50 m zur Leitungsachse im Bereich von über 
0,1 mikro Tesla. Direkt unter der Hochspan¬ 
nungsleitung ist mit elektromagnetischen Fel¬ 
dern zu rechnen, die im Bereich 1 m über Erd¬ 
boden unter den Richtwerten der Strahlenschutz¬ 
kommission bzw. der International Radiation 
Protection Association (IRPA) liegen. Mittel¬ 
bare Erscheinungen, wie z.B. Elektrisierungen 
an leitfähigen Gegenständen im Freien können 
jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur 
bedingt geeignet, es wird deshalb keine Gewähr 
für Maßhaltigkeit gegeben! 
Bei der Vermessung sind auftretende Differenzen 
auszugleichen. 



VERFAHRENSHINWEISE 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begrün¬ 
dung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuches (BauGB) 

Rathaus der Gemeinde Polling öffentlich ausgelegt. _ 

(Siegel) 

Die Gemeinde Polling hat mit Beschluß des Gemeinde¬ 
rates vom 1 >vCp> . 1935. den Bebauungsplan gern. 
§ 10 BauGB als Satzung beschlossen 

(Siegel) 

Dem Landratsamt Mühldorf a. Inn wurde der Bebauungsplan 
gemäß § 11 BauGB angezeigt. —— 

Polling, 

(Siegel) 

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens wurde am 
1 2, Nov.. 1996 ortsüblich durch Anschlag an der Amts¬ 
tafel bekanntgegeben. 
Der Bebauungsplan ist damit nach § 12 Abs. 4 BauGB 
rechtsverbindlich. 

Der Bebauungsplan mit Begründung kann ab .t 2? .NpV*. 1996 
eingesehen werden. ' 

(Siegel) 



VEREAIIRENSIIINWEISE 

Dem Landratsamt Mühldorf a. Inn wurde der Bebau¬ 
ungsplan gemäß § 11 BauGB angezeigt. Mit Bescheid 
vom 31.10.1996 Az.: 61-610/2 Sg. 35/4 st bestä¬ 
tigte das Landratsamt Mühldorf a. Inn, daß der 
Bebauungsplan bei Beachtung einer Auflaqe kein« 
Rechtsvorschriften verletzt. 

Mühldorf a. Inn, 08.01.1997 Rambold 
Land rat T-7 
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Als Grundlage gelten die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Gewerbegebiet Polling, 
Genehmigt mit Bescheid vom 11-05-1984 
AZ-: 61-610/2 Sg.35 tg durch das Landrats 

amt Mühldorf, .. 
ergänzt durch die 1. - 3 Änderung der Fest 
Setzungen des Bebauungsplanes. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird durch die 4. Änderung nicht berührt. 

Festsetzungen durch PIanZeichen und Text 

Geltungsbereich der 4. Änderung 

Baugrenze 

Firstrichtung 

Baukörper L/B wird aufgehoben 

-*- 

■ aufzuhebende Grundstücksgrenzen 

Fl-~Nr. 390 
Fl.-Nr- 390 werden bei den angegebenen 

Standorten folgende max. Bauhöhen festgesetz 

Das Gebäude Nr. 1, darf_ nicht, höher 
als die bestehenden Gebäude werden-. 

Bei Gebäude Nr. 3 wird eine max. Bauhöhe von 
394,80 m ü. NN festgesetzt. Der ?e^spunk 
hierfür ist.die Fundament-OK. bei Mast Nr. 

390,93 m ü. NN. • ' . ' 

Gebäude — Nr. 

Im Falle größerer Leitungsanforderungen kann 
es erforderlich werden, auf den einzelne 
Gewerbegrundstücksparzellen Trafostatione 

zu errichten. 



Die durch die 110 kV Freileitung verursachten 
magnetischen Felder bewegen sich im Abstand 
von 50 ra zur Leitungsachse im Bereich von über 
0,1 mikro Tesla. Direkt unter der Hochspan¬ 
nungsleitung ist mit elektromagnetischen Fel¬ 
dern zu rechnen, die im Bereich 1 m über Erd¬ 
boden unter den Richtwerten der Strahlenschutz¬ 
kommission bzw. der International Radiation 
Protection Association (IRPA) liegen. Mittel¬ 
bare Erscheinungen, wie z.B. Elektrisierungen' 
an leitfahigen Gegenständen im Freien können 
jedoch nicht ausgeschlossen werden. - 

Maßentnahme: Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur 
bedingt geeignet, es wird deshalb keine Gewähr 
für Maßhaltigkeit gegeben! 
Bei der Vermessung sind auftretende Differenzen 
auszugleichen. 



zur 

Plangebiet: 

Verfasser: 

4. 
B E G R Ü N D U N G 
Änderung des Bebauungsplanes 
GEWERBEGEBIET POLLING 

Gewerbegebiet Polling 

Wolfgang Scholz 
Architekt, Dipl-Ing. (FH) 
Lexstraße 4, 
-84570 Polling 

Die Änderungen betreffen: 
a) Fl--Nr. 393, 398 und 399 
b) Fl.-Nr. 390 ' 

a) Das ca- 4.000 m2 große Grundstück Fl—Nr Teil 393, 393 u.399 
liegt im Norden des bestehenden Bebauungsplangebietes 
GEWERBEGEBIET POLLING unter der 110 KV-Hochspannungsleitung. 

Der Bebauungsplan vom 11.05.84 wies im Bereich dieser 
110 KV - Leitung der Innwerke AG Töging eine Bauverbotszone 
bzw. eine Bau- und Pflanzbeschränkungszone aus. 

Das Bauverbot bzw. die Baubeschränkung bleibt bestehen. 
Die Gemeinde Polling legt in Zukunft eine Nutzung als Lager¬ 
platz fest. . .. 
Das Pflanzgebot bleibt davon unberührt. 

b) Auf der durch diese Änderung betroffenen Fl.-Nr. 390 
wurden, auf Wunsch des Grundstückbesitzers, die Lage der 
Halle ( Nr. 3 ) sowie die Baugrenzen der Hallen 1+3 
verändert. 
Die Höhe der Halle 1 muß dem benachbarten Gebäude angeglichen 
werden- Bei Halle 3 wird eine max. Bauhöhe'von 394,80 m ü. NN 
festgesetzt. Bezugspunkt hierfür ist die Fundament-OK.. bei 
Mast Nr. 17 390,93 m ü. NN. 

Die Erschließung des von der 4. Änderung betroffenen Grund¬ 
stückes durch Straßen-, Wasser- und Kanalanschluß ist laut 
Bebauungsplan vom 11.05.84 gesichert. 

Die Hausanschlüsse müssen bauseits erstellt werden. 





BEGRÜNDUNG 
zur 4. Änderung des Bebauungsplanes 

GEWERBEGEBIET POLLING 

Plangebiet: Gewerbegebiet Polling 

Verfasser: Wolfgang Scholz 
Architekt, Dipl.Ing. (FH) 
Lexstraße 4, 
84570 Polling 

Die Änderungen betreffen: 
a) Fl.-Nr. 393, 398 und 399 
b) Fl.-Nr. 390 

a) Das ca. 4.000 ra2 große Grundstück Fl—Nr Teil 393, 398 u.399 
liegt im Norden des bestehenden Bebauungsplangebietes 
GEWERBEGEBIET POLLING unter der 110 KV-Hochspannungsleitung. 

Der Bebauungsplan vom 11.05.84 wies im Bereich dieser 
110 KV - Leitung der Innwerke AG Töging eine Bauverbotszone 
bzw. eine Bau- und Pflanzbeschränkungszone aus. 

Das Bauverbot bzw. die Baubeschränkung bleibt bestehen. 
Die Gemeinde Polling legt in Zukunft eine Nutzung als Lager¬ 
platz fest. 
Das Pflanzgebot bleibt davon unberührt. 

b) Auf der durch diese Änderung betroffenen Fl.-Nr. 390 
wurden, auf Wunsch des Grundstückbesitzers, die Lage der 
Halle ( Nr. 3 ) sowie die Baugrenzen der Hallen 1+3 
verändert. 
Die Höhe der Halle 1 muß dem benachbarten Gebäude angeglichen 
werden. Bei Halle 3 wird eine max. Bauhöhe von 394,80 m ü. NN 
festgesetzt. Bezugspunkt hierfür ist die Fundament-OK. bei 
Mast Nr. 17 390,93 m ü. NN. 

Die Erschließung des von der 4. Änderung betroffenen Grund¬ 
stückes durch Straßen-, Wasser- und Kanalanschluß ist laut 
Bebauungsplan vom 11.05.84 gesichert. 

Die Hausanschlüsse müssen bauseits erstellt werden. 

?C U.W3/ 28. März 19% 
Gemeinde Polling a 

Liebl 
1. Bürgermeister 



Bekanntmachung 
über die Genehmigung und Auslegung 

— der Änderung eines Bebauungsplanes — 1) 

Der StXöt-X-XJfeXcX - Gemeinderat 

hatam.1.9..a.Q.9..*.1.9..9.6.für das gffjgjc Gewerbegebiet Polling 

«n«K5S03040K5C043CiX- die Änderung des Bebauungsplanes ’) - als Satzung beschlossenXXöSÄSgööiXüSgsSMrX- Diese 

Änderung des Bebauungsplanes - ’) ist XjfiS»XX£öfc»g3Iö6X«rX!). 

vom Landratsamt.MÜbl.d.O.t.f.....mit Schreiben vom „3.1.10.9.6.. Nr ..61“610/2. 

X Stt $ Ä SQCiKtxrxgt 

i^txötlxa^ß«l2«et^3^igxc»xasK,)./ 

.XiXSdfiX=3fc&X'&».i*x.. 
1 

gemäß § 11 Abs.jß BauGB äfIXrechtsaufsichtlich •^W^5ßCkfKiXfe?S<?tX?iX0CXjKrxiC»lXXQCXXXXXÜ6X3ca2Xl&3[3flX 

nicht beanstandet worden. 

Der Bebauungsplan liegt samt Begründung ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus - in den Amts¬ 

räumen der Verwaltungsgemeinschaft - 1).. 

Zimmer Nr.1.5.. während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus. und kann dort eingesehen werden. 

Gemäß § 12 des Baugesetzbuches tritt - cfc!X8efcaQXn«WJfe>a - die Änderung des Bebauungsplanes - ’) mit der Bekannt¬ 
machung in Kraft. 

Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Bundesbau¬ 
gesetzes beim Zustandekommen eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer Verletzung des in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind, oder im Falle von 
Abwägungsmängeln nicht innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die Mängel begründen soll, ist 

*■■■ darzulegen (§ 215 Abs. 2 BauGB). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Auf die nebenstehenden Genehmigungsauflagen und Hinweise bzw. Rügen und Hinweise aus dem rechtsaufsichtlichen 
Bescheid wird verwiesen. 

') Nichtzutreffendes streichen! 

Alh Boortmrg-Vordruck 70.610/671.2 - Bekanntmachung eines genenmigten Dzw. angezetgten Beoauungspianes Dzw. aer genenmigten Änderung 

Ricnard ßooroerg Verlag. 8000 München 80. Nachdruck verooten. (21187) 



LANDRATSAMT MUHLDORF A. INN 

Töginger Straße 18 
84453 Mühldorf a. Inn 

Entwurf 

Landratsamt Hühl dort a. Inn 
Postfach 409, 84416 Hühldorf a. Inn 

Sachbearb.: 
Zimmer Nr.: 
Telefon : 
Telefax : 
Aktenz. : 

Besuchs¬ 
zeiten : 

Herr Heimerl 
255 
08631/699-336 
08631/699-699 
61-610/2 
Sg. 35/4 st 
Mo.-Fr. 8.00-12.00 
Do. 14.00-16.00 

Mühldorf a. Inn, 31.10.1996 

Gemeinde 
Polling 

84570 Polling 

Ihr Zeichen: 1-610 
Herr Rudolf 

Ihr Schreiben vom: 26.09.1996 

Bauleitplanung; 
4. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Polling" der Ge¬ 
meinde Polling 
hier: Anzeigeverfahren 

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Begründung 
i.d.F. vom 24.06.1996 

4 Heftungen Verfahrensunterlagen 
1 Empfangsbestätigung 

Das Landratsamt Mühldorf a. Inn erläßt folgenden 

Bescheid: 

Die am 19.09.1996 als Satzung beschlossene 4. Änderung 
des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Polling" (Planfassung vom 
21.07.1994 zuletzt geändert am 24.06.1996) verletzt keine 
Rechtsvorschriften, sofern folgende Auflage beachtet wird: 

Das Planfassungsdatum des Bebauungsplanes und der Begründung 
stimmt mit dem Satzungsbeschluß nicht überein. Eine Berichtigung 

ist vorzunehmen. 

Gründe: 

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Polling" un¬ 
terliegt keiner Genehmigungspflicht, sondern der Regelung des § 
11 Abs. 1 2. Halbsatz BauGB (Anzeigeverfahren), da ein Flächerl¬ 

nutzungsplan vorhanden ist. 
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Das Anzeigeverfahren beschränkt sich auf eine Rechtskontrolle. 
Zuständig ist das Landratsamt Mühldorf a. Inn (§ 11 Abs. 1, § 
203 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 4 ZustVBau). 

Die Rechtskontrolle ergab, daß der Bebauungsplan nicht zu bean¬ 
standen ist. 

Verfahrensrechtliche sowie materiellrechtliche Fehler liegen 
nicht vor, sofern die Auflage beachtet wird. 

Die Auflage ist redaktioneller Art und kann von der Verwaltung 
in eigener Zuständigkeit vorgenommen werden. Ein Gemeinderatsbe¬ 
schluß ist hierfür nicht erforderlich. 

Die Verfahrensverraerke sind noch anzubringen und urkundenmäßig 
(Siegel) zu sichern. 

Sobald der Bebauungsplan entsprechend berichtigt ist, darf das 
Verfahren mit der Bekanntmachung nach § 12 BauGB abgeschlossen 
werden. In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 44 Abs. 3 
Sätze 1 und 2 und Abs. 4 (vgl. § 44 Abs. 5 BauGB) sowie ein 
Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB (siehe § 
215 Abs. 2 BauGB) aufzunehmen. Ferner ist anzugeben, wo der Be¬ 
bauungsplan eingesehen werden kann. Nach der Bekanntmachung wird 
das Landratsamt Mühldorf a. Inn den Anzeigevermerk anbringen. 
Dazu sind vier Bebauungsplan-Ausfertigungen mit Begründungen und 
die Bekanntmachung vorzulegen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe (Zustellung) Widerspruch erhoben werden. 

Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs- oder Leistungsorte staatlich anerkannten 

allgemeinen Feiertag oder einen Samstag, so tritt nach § 193 BGB an die Stelle eines solchen Tages der nächste 

Werktag. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem unterfertigten Landratsamt in 84453 

Mühldorf a. Inn einzulegen. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch rechtzeitig bei der Regierung von Oberbayern, Maximilianstr. 

39, 80538 München, eingelegt wird. 

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so 

kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München, Bayerstraße 30, schriftlich oder zur Nieder- 

schri ft des Urkundsbeamten der Geschäftsstel le dieses Geri chts erhoben werden. 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn 

wegen besonderer Umstände des Fal 1 es ei ne kürzere Fri st geboten i st. 

Die Klage muß den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern oder die Behörde - Träger der Ausgangsbehörde -) und den 

Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei gefügt 

werden. 

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 4 Abschriften für die übrigen Beteiligten bei gefügt werden. 

I. A. 

-S- 

Hoch 
Reg.-Rat z.A. 
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in Abdruck an: 
II. Sachgebiet 36 und 36/4 

im Hause 
III. Sachgebiet 36/2 

Herrn Beck 
im Hause 
mit 1 Bebauungsplan mit Begründung i.d.F. vom 24.06.1996 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 

IV. nach Eing, EB, WV 

Ou . 2 £ 


